
 
 

Rechtsschutzversicherung für ASGB-Mitglieder 
mit der Versicherungsgesellschaft ITAS 

 
 

Der ASGB bietet seinen Mitgliedern eine Rechtsschutzversicherung im beruflichen und privaten 
Bereich mit der ITAS Versicherung an. Die Rechtsschutzversicherung ergänzt nicht nur die 
angebotene Versicherung gegen die grobe Fahrlässigkeit am Arbeitspatz die automatisch mit der 
Mitgliedschaft beim ASGB aktiv ist, sondern gilt auch im Privatleben. 
 
Für jene Berufsbilder die tagtäglich einem sehr hohen Risiko ausgesetzt sind, ist es 
empfehlenswert und ratsam, sich jederzeit an einen Rechtsbeistand seines Vertrauens wenden 
zu können, da die Kosten eines Rechtsanwalts von dem jeweiligen Arbeitnehmer bzw. 
Arbeitnehmerinnen selbst zu tragen sind.  
 
Durch diese Versicherungspolizze mit der ITAS kann gegen die Zahlung einer Jahresprämie von 
160,00 € eine Versicherungspolizze abgeschlossen werden. Dies gibt dem Versicherten die 
Möglichkeit einen Rechtsanwalt seiner Wahl und einen Sachverständigen bis zu einem 
Höchstbetrag von insgesamt 20.000,00 € heranzuziehen.  
 
Versicherte Leistungen im Privatleben (gültig auch für alle Familienmitglieder, welche auf 
dem Familienbogen aufscheinen):  
 

• Strafverteidigung bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, auch im Bereich für 
steuerrechtliche Streitfälle und Verwaltungsrechtliche Streitfälle 

• Strafverteidigung bei vorsätzlichen Straftaten 

• Verteidigung bei Schadensersatzansprüchen von Personen oder Gegenständen 

• Verteidigung bei eigenem Vertragsbruch oder Vertragsbruch der Gegenpartei 

• Verteidigung zur Unterstützung bei Streitigkeiten mit Sozialversicherungsträgern 

• Abwehr von Ansprüchen aus Verkehrsunfällen, an denen der Versicherte als Fußgänger 
oder Radfahrer beteiligt ist 

• Verteidigung bei einem Schiedsverfahren 
 
Versicherte Leistungen im beruflichen Bereich (nur gültig für den Versicherungsnehmer): 
 

• Verteidigung bei individuellen Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber 

• Verteidigung in Strafverfahren, bei Vorsatz und bei Einforderung von Geldstrafen  

• Verteidigung bei einem Schiedsverfahren 
 
In folgenden Fällen wird der Höchstbetrag um weitere 30.000,00 € erhöht (Höchstwert 
50.000,00 €) (20.000,00 € + 30.000,00 €) und dies betrifft folgende Bereiche:  

 

• Kosten für gerichtliche und außergerichtliche Belange in Bezug auf das Arbeitsverhältnis, 
beim Verwaltungsrecht (administrative und buchhalterische Haftung) und bei einer Anklage 
gegen die grobe Fahrlässigkeit am Arbeitsplatz  

• Verteidigung im Strafverfahren die mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängt 

• Kosten für außervertragliche Schadensansprüche bei der Ausübung der beruflichen 
Tätigkeit 

 
Wichtig! Jahresprämie zurzeit für die oben angeführte Rechtsschutzversicherung: 160,00 € bei 
einer Mindestanzahl von mindestens 63 Personen, mit der Möglichkeit die Jahresprämie zu 
senken, wenn sich mehrere Mitglieder dazu entschließen die Rechtsschutzversicherung 
abzuschließen.  
 


